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Sie fragen — wir antworten

Frage:
Der Nummer 6/69 des «Traktor» entnehme ich, dass ein Emmenthaler Bauer für den

Einsatz eines Traktors und eines Mähdreschers bei der Fahrzeugkontrolle seines Kantons
ein sogenanntes Wechselschild lösen konnte.

Warum wird mir dasselbe von der aargauischen kantonalen Motorfahrzeugkontrolle
nicht erlaubt? Bei meinem Mähdrescher handelt es sich um einen J. D. 2505, Jahrgang
1962, Gesamtbreite 292 cm. A.K. AUW. AG

Antwort:
Laut Artikel 34 des BRB vom 18.7.1961 («Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge und

Anhänger sowie gewerbliche Arbeitsmaschinen und Ausnahmefahrzeuge») wird Ihr
Mähdrescher als Ausnahmefahrzeug bezeichnet. Dies weil er hinsichtlich seiner Breite nicht
mehr in die Kategorie landw. Motorfahrzeuge (bis 250 cm Breite), welche bekanntlich mit

grünen Kontrollschildern ausgerüstet werden, passt. Ausnahmefahrzeuge erhalten
hellbraune Kontrollschilder. Es ist aus diesem Grunde verständlich, dass für Fahrzeuge, die
in die erwähnten zwei Kategorien eingeteilt sind, keine Wechselschilder abgegeben werden

können. Für Mähdrescher deren Gesamtbreite 250 cm nicht übersteigt, gibt auch die

aargauische Motorfahrzeugkontrolle Wechselschilder zwischen Traktor und Mähdrescher

ab, gemäss Art. 3, Ziff. 2 des vorgenannten BRB. W.B.

Sursee Land- und Industriemaschinen AG
Telefon (045) 4 31 43

Das ist
Service

Ein Traktor ist so gut wie sein Service.
Wir sorgen dafür, dass Ihr HANOMAG
viele Jahre gute Dienste leistet.
Unsere werksgeschulten Fachkräfte für
Kundendienst, Reparatur, Beratung und

Verkauf sind immer für Sie da, in der
Werkstatt, im Ersatzteillager, auf dem
Acker. Anruf genügt.

HANOMAG
34,48, 62,75, 92 DIN/PS
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